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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 792/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 08.02.2022 
Bereich: Stabsstelle Klimaschutz 
Bearbeitet von: Herr Berge 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 15.03.2022 

Bauausschuss 16.03.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 30.03.2022 

Rat 06.04.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
1. Novellierung der Richtlinie zum Klimaschutz- und -anpassungsförderprogramm der 
Stadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 1. Novellierung der Richtlinie zum Klimaschutz- und –
anpassungsförderprogramm der Stadt Siegen in der vorliegenden Form. Diese bildet fortan 
die Grundlage für die Bearbeitung der Förderanträge und löst somit die vorherige Version 
der Richtlinie vom 15.04.2021 ab. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In Anbetracht der zunehmenden Extremereignisse, gesehen auch im Jahr 2021, soll der Be-
reich der Klimaanpassung in der Richtlinie noch mehr Gewicht bekommen, Dies drückt sich 
darin aus, dass weitere Förderbausteine zum baulichen Objektschutz (Hochwasser- und 
Starkregenvorsorge) und zum sommerlichen Wärmeschutz in die Richtlinie aufgenommen 
wurden. 
 
Im Zuge der Antragsbearbeitung der letzten Monate wurde festgestellt, dass bei einigen 
Förderschwerpunkten gehäuft Nachweise nachgefordert werden mussten, da allgemeine 
Förderbedingungen von Antragsstellenden übersehen wurden, daher wurden alle Nachwei-
se in den einzelnen Förderbausteinen nun nochmal gesondert aufgeführt.  
Zur Vereinfachung wurden teilweise die Antragsvoraussetzungen gelockert, wo dies zweck-
mäßig war (z. B. Entbindung von der Energieberatungspflicht bei Kleinstmaßnahmen, wie 
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dem Heizungspumpentausch). Ebenso wurde die Bagatellgrenze für Anträge auf 50 € redu-
ziert, um beispielsweise den Tausch einzelner Pumpen oder Türen nicht mehr aus formalen 
Gründen auszuschließen. 
 
Von den 62 Anträgen im Jahr 2021, konnten 52 bewilligt werden. Häufigste beantragte 
Maßnahmen, waren die Installation von Stecker-Solar-Geräten sowie Fenstertauschmaß-
nahmen. Es wurde geschaut, wie attraktiv die übrigen Förderbausteine sind, auch im Hin-
blick auf die Relation zu den Maßnahmenkosten für deren Umsetzung. Daraufhin wurden die 
Förderhöhen teilweise überarbeitet (i.d.R. erhöht). Zur Nachvollziehbarkeit der vorgenom-
menen Änderungen wurde ein zweites Dokument beigefügt, welches diese im Detail aufzeigt 
und begründet.  
 
Ergänzend soll im Zuge der Fortschreibung die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden, um 
die Antragszahlen weiter zu erhöhen. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Haushaltsansatz 
von 75.000 € für das Jahr 2022, ggf. mit Übertragung von 25.000 € Restmitteln aus 2021, 
ausreichen werden, um die erwartete Nachfrage zu erfüllen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
75.000 € pro Jahr 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
 75.000 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
14010101 
Sachkonto 
5318000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den Privathaushalten leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
der Klimaschutzziele der Stadt Siegen. Die Realisierung von Maßnahmen im sozialen Umfeld von Menschen hat eine 
nicht zu unterschätzende Vorbildwirkung, die zu weiteren Maßnahmen inspiriert. Auch lokale Unternehmen bestäti-
gen, dass das Förderprogramm entscheidend für die Investitionsentscheidungen eines Teils der Antragsstellenden ist. 
Die gewünschte Anreizwirkung wird erzielt. 
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
In aller Regel werden kleinere Maßnahmen gefördert, sodass hier von einer geringen Emissionsreduktion ausgegan-
gen wird. Bei steigenden Antragszahlen kann in Summe eine erhebliche Reduktion perspektivisch erreicht werden, 
 
Das Teilziel Projektförderung aus dem Zielkonzept wird mit dem Förderprogramm direkt erfüllt, das Teilziel Beratung 
aber ebenfalls mit unterstützt. 
 
Aus fachlicher Sicht sind die vorgeschlagenen Änderungen der Richtlinie in der vorliegenden Form zweckmäßig und 
sinnvoll, die Novellierung somit ohne Alternative. Das Förderprogramm wird dadurch attraktiver und die Bearbeitung 
erleichtert. 
 

 
 
 
 
i.V. 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlagen 
220207_Richtlinie zum Klimaförderprogramm der Stadt Siegen_1.Novellierte Fassung 
220207_Richtlinie zum Klimaförderprogramm der Stadt Siegen_1.Novellierte Fas-
sung_Änderungen 
 




